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GEMEIN DENACHRICHTE N  

Bergstraße 30, 5121 Ostermiething 

Pol. Bez. Braunau am Inn, Oö. 
Telefon:  06278 / 6255 Fax: DW 21  

E-Mail: gemeinde@ostermiething.ooe.gv.at 

http://www.ostermiething.at 
 

Amtliche Mitteilung 

Zugestellt durch Post.at 
Datenschutzinformationen finden Sie unter www.ostermiething.at 

 
 
 

Ausgabe 5/2025 
 

Ostermiething, am 20. November 2025 
 

 

      1.     Marktgemeinde Ostermiething – Weihnachtswünsche  

Im Kerzenschein, bei Tannenduft,  

liegt Frieden still in unserer Luft.  

Lasst´s euch gut geh´n, nehmt euch Zeit,  

für Liebe, Freude, Dankbarkeit.  
  

FROHE WEIHNACHTEN & EIN GUTES NEUES JAHR!  
Wünscht Bürgermeister Gerhard Holzner und die Gemeindebediensteten  

der Marktgemeinde Ostermiething  
 
 

http://www.ostermiething.at/


 

 

 

  

      2.     Müllabfuhrplan 2026 



 

 

Gelbe Säcke 2026 – Ausgabe im Gemeindeamt 
 

Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger 

ihre Jahresmenge an Gelben Säcken im Marktgemeindeamt Ostermiething abholen. 

Pro Haushalt werden 2 Rollen mit jeweils 6 Säcken ausgegeben. 

Wichtig: 

Bei zusätzlichem Bedarf besteht ganzjährig die Möglichkeit, 

weitere Gelbe Säcke in jedem Altstoffsammelzentrum (ASZ) im Bezirk Braunau zu erhalten. 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mithilfe bei der richtigen Sammlung von Verpackungen 

und beim Umweltschutz in unserer Gemeinde.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      3.     BAV Braunau – Erstverteilung Gelbe Säcke – Abholung im Marktgemeindeamt 

      4.     BAV Braunau – ReVital-Shop Ostermiething  



 

 

  

      5.     Winterdienst – Informationen 

ANRAINERPFLICHTEN nach § 93 StVO  
 

Sehr geehrte Damen und Herren!  
Seitens der Marktgemeinde Ostermiething wird auf die gesetzlichen Anrainerverpflichtungen, 
insbesondere gemäß § 93 Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960, BGBl 1960/159 idgF, 
hingewiesen:  
 
§ 93. Pflichten der Anrainer 

„(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von unverbauten, land- 
und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft in 
einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit 
von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein 
Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen. 
Die gleiche Verpflichtung trifft die Eigentümer von Verkaufshütten. 

(1a) In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne Gehsteige gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 für einen 1 m 
breiten Streifen entlang der Häuserfronten. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass Schneewächten oder Eisbildungen von 
den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten entfernt werden. 

(3) Durch die in Abs. 1 und 2 genannten Verrichtungen dürfen Straßenbenützer nicht gefährdet oder behindert 
werden; wenn nötig, sind die gefährdeten Straßenstellen längstens für die Dauer der Verrichtung abzuschranken 
oder sonst in geeigneter Weise zu kennzeichnen. Bei den Arbeiten ist darauf Bedacht zu nehmen, dass der Abfluss 
des Wassers von der Straße nicht behindert, Wasserablaufgitter und Rinnsale nicht verlegt, Sachen, insbesondere 
Leitungsdrähte, Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen nicht beschädigt und Anlagen für den Betrieb von 
Eisenbahnen, insbesondere von Straßenbahnen oder Oberleitungsomnibussen in ihrem Betrieb nicht gestört 
werden. Weiters ist darauf Bedacht zu nehmen, dass Bäume und sonstige Bepflanzungen nicht beschädigt 
werden; bei Streuung mit Salz sind Baumscheiben und Grünflächen von der Bestreuung jedenfalls auszunehmen.  

(6) Zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder Grundstücken auf die Straße ist eine Bewilligung der Behörde 
erforderlich. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt.“ 

 
Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es aus arbeitstechnischen 
Gründen vorkommen, dass die Straßenverwaltung Flächen räumt und streut, hinsichtlich derer die 
Anrainer/Grundeigentümer im Sinne der vorstehend genannten bzw. anderer gesetzlicher Bestimmungen selbst 
zur Räumung und Streuung verpflichtet sind.  

Die Marktgemeinde Ostermiething weist ausdrücklich darauf hin, dass  

• es sich dabei um eine (zufällige) unverbindliche Arbeitsleistung der Marktgemeinde Ostermiething 
handelt, aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann;  

• die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die zeitgerechte und 
ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim verpflichteten Anrainer bzw. 
Grundeigentümer verbleibt;  

• eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im Sinne des § 863 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird.  

 
Die Marktgemeinde Ostermiething ersucht um Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gutes 

Zusammenwirken der kommunalen Einrichtungen und des privaten Verantwortungsbewusstseins 

auch im kommenden Winter wieder eine sichere und gefahrlose Benützung der Gehsteige, Gehwege 

und öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet möglich ist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      6.     Silvesterknaller – Informationen 

Beschränkungen der Verwendung von Silvesterknallern/Feuerwerkskörpern 

Die Verwendung von Feuerwerkskörpern/Silvesterknallern der Kategorie F2 (z.B. Schweizer Kracher, 

Knallfrösche etc.) ist im Ortsgebiet grundsätzlich ganzjährig verboten.  

Innerhalb und in unmittelbarer Nähe zu Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, 

Kirchen, Gotteshäusern sowie Tierheimen und Tiergärten ist die Verwendung von 

Feuerwerkskörpern grundsätzlich immer verboten, auch außerhalb des Ortsgebietes.  

Ebenfalls grundsätzlich verboten ist die Verwendung von Silvesterknallern/Feuerwerkskörpern der 

Kategorie F2 (z.B. Schweizer Kracher, Knallfrösche etc.) innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe zu 

größeren Menschenansammlungen, egal ob innerhalb oder außerhalb des Ortsgebiets. 

Feuerwerkskörper/Silvesterknaller der Kategorien F1 (z.B. Wunderkerzen, Knallbonbons, 

Knallerbsen etc.) und F2 (z.B. Schweizer Kracher, Knallfrösche etc.) dürfen nur einzeln und 

voneinander getrennt angezündet werden. 

Die Verwendung in der Nähe von Tankstellen und anderen leicht entzündlichen oder 

explosionsgefährdeten Gegenständen, Anlagen und Orten ist verboten. 

 
      7.    Digital Überall – ID - Austria Workshop – Di., 27.01.2026 im KultOs 

Entdecken Sie die digitale Welt mit ID-Austria! 

 

Möchten Sie mehr über die Nutzung Ihres ID-Austria Zugangs erfahren? 
 

Dann laden wir Sie herzlich zu unserem  

ID-Austria Workshop am Di., 27.01.2026 um 17:30 Uhr  

in das KultOs der Marktgemeinde Ostermiething ein! 

 

Gemeinsam geht der Kursleiter Schritt für Schritt mit Ihnen durch die wichtigsten Funktionen und zeigt, 

wie Sie Ihren digitalen Ausweis einfach und sicher verwenden können. 
 

Wichtig: 

Für die Teilnahme muss bereits ein ID-Austria Zugang vorhanden sein und die App eingerichtet sein.  

Alles Weitere wird direkt im Workshop erklärt. 

 

Damit es für Kursleiter und Teilnehmer angenehm und übersichtlich bleibt,  

ist die Teilnehmerzahl auf 12 Personen begrenzt. 
 

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung – die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. 
 

Anmeldung bitte unter:  

      gemeinde@ostermiething.ooe.gv.at                                                      

 oder 

    06278 / 6255 
 

Wir freuen uns auf reges Interesse und einen informativen Abend.   

mailto:gemeinde@ostermiething.ooe.gv.at
Hans-Peter Nußbaumer

Hans-Peter Nußbaumer

Hans-Peter Nußbaumer
Mi., 28.01.2025 von 17:00 - ca. 19:30 Uhr



 

 

  

      8.     Gemeindekindergarten und Krabbelstube Ostermiething – Anmeldung 2026/2027 

Krabbelstube Ostermiething 
 

Anmeldefrist Krabbelstube für das Jahr 2026/27 ist der Freitag, 13.02.2026 ! 
 

Die Anmeldung für die Krabbelstube ist ab sofort möglich.  

Bitte melden Sie Ihr Kind unter der Telefonnummer 06278/21025 an den folgenden Tagen an: 
 

Montag: 08:00 – 11:30 

Dienstag: 08:00 – 11:30 

Mittwoch: 08:00 – 11:30 

Donnerstag: 08:00 – 11:30 

 

Das Team der Krabbelstube freut sich über Ihre Vormerkung! 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindekindergarten Ostermiething 
 

Anmeldefrist Kindergarten für das Jahr 2026/27 ist der Freitag, 13.02.2026 ! 

 

Für die Anmeldung benötigen Sie: 

• Ausgefülltes Anmeldeformular → siehe Gemeindehomepage 

• Letzte Seite der Einrichtungs- und Tarifordnung bitte ankreuzen & unterschreiben. 
(Die gesamte KBBE-Ordnung finden sie zum Nachlesen unter „Verordnungen“) 

• Kopie Geburtsurkunde des Kindes 

 

Bitte senden Sie die Unterlagen an den Kindergarten oder werfen Sie die Unterlagen in den 

Briefkasten beim Kindergarten ein. 
 

Zusagen über eine tatsächliche Aufnahme für das Kindergartenjahr 2026/27 
werden im April 2026 per E-Mail übermittelt.  

 

Kontakt & Bürozeiten:  

Telefon: 06278/7128                                                                           

E-Mail: kindergarten-ost@aon.at 

Bürozeiten: Montag – Donnerstag, 12:00 – 14:30 Uhr 

 

Wir freuen uns sehr auf eure Anmeldung und darauf, viele neue Kinder bei uns im Kindergarten 

Ostermiething willkommen zu heißen!      
 
 

Euer Kindergarten-Team Ostermiething 

https://www.ostermiething.at/system/web/verordnung.aspx?page=2&menuonr=219789209


 

  

Pier 5 - Gutscheine jetzt bei Bella Milano einlösbar 

Gutscheine, die vom Pier 5 im Freibad Ostermiething ausgestellt wurden,  

behalten Ihre Gültigkeit und können während der Winterpause des Freibads  

bei der Pizzeria Bella Milano in Ostermiething eingelöst werden.  

 

Genussvolle Grüße,  

Yasin Mohamed  - Bella Milano 

      9.    Förderinfo Kesseltausch 

      10.     Erlebnisbad Ostermiething – Gutschein Pier 5 



 

 

 

 

 

 

  

      11.     Salzburger Lokalbahn - Fahrplanwechsel 



 

 

 

 

 

 

  

 

      12.       Marktmusikkapelle Ostermiething – Kirchenkonzert 



 

  

      13.     Ostermiethinger Adventmarkt 



 

 

 

  

      14.     Fam. Kinzl - Christbaumverkauf  

      15.     FF Ostermiething – Glühkindl´n  



 

 

 17.   UFC Ostermiething – Kinderfasching    18.   UFC Ostermiething – Faschingsball   

      16.     Krippenfreunde Ostermiething – Krippenausstellung  


